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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2019/055

19.08.2019

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

FD 3.1 Kinder, Jugend, Sport

Bearbeiter/in: Mönke, Christina

Kita-Reform 2020 - Umsetzungserfordernisse
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

11.09.2019 Jugendhilfeausschuss Beratung

Sachverhalt: 
Der Gesetzesentwurf (Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung der Qualität in der 
Kindertagesbetreuung und zur finanziellen Entlastung von Familien und Kommunen 
– Kita-Reform-Gesetz) der Landesregierung für den Landtag liegt zur Anhörung vor.

Auch wenn es weiterhin große Bedenken gegen die im Entwurf veränderten 
Rahmenbedingungen durch das Gesetz gibt, müssen sich Kreis und Kommunen 
bereits jetzt mit den Möglichkeiten der Umsetzung von neuen und Umsteuerung von 
bisherigen Aufgaben auseinandersetzen.

Eine Arbeitsgruppe aus Vertretern der zuständigen Fachdienstes 3.1 sowie 
Vertretern der Städte und Ämter des Kreises haben gemeinsam eine Synopse zu 
den Veränderungen erarbeitet, die in der Anlage vorliegt.

In Abstimmungsgesprächen mit dem Gemeindetag wurde deutlich, dass bereits jetzt 
konkrete Verabredungen zur Umsetzung der Reform erarbeitet werden müssen.

Insbesondere im Bereich der Kita-Bedarfsplanung wird der Kreis als örtlicher Träger 
eine steuernde Rolle einnehmen müssen, da das Delta zwischen subjekt- und 
objektbezogener Förderung zukünftig durch den Kreis zu tragen ist. 

Nach der Übergangsphase zum 01.08.2024 soll der Kreis zudem auch finanzielle 
Ausgleiche für Strukturnachteile zahlen.

Alle Einrichtungen müssen ihre Echtkosten auf das theoretische Modell der 
Standard-Qualitäts-Kosten hin entwickeln. 

Dazu sind umfangreiche Beratung und Unterstützung des Kreises für die Kommunen 
notwendig.  
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Gemeinsam mit den Kommunen müssen Kriterien für eine Bedarfsplanung festgelegt 
werden, Strukturnachteile im Kreis definiert werden und Probeberechnungen und 
Prognosen erstellt werden. 
Die finanziellen Risiken sind konkret zu ermitteln.

Ziel und gemeinsamer Auftrag der kommunalen Familie ist es, sich gemeinsam für 
die neue Herausforderung in der Kindertagesbetreuung aufzustellen, um den guten 
Ausbaustand des Angebotes und damit die Lebensbedingungen für die Familien im 
Kreis zu sichern.

Der Hauptausschuss wurde in seiner Sitzung am 22.08.2019 gebeten, dem Kreistag 
die Besetzung von 3 Stellen (1,0 Stelle EG 12 und 2,0 EG 11) zur Umsetzung der 
Kita-Reform im Vorgriff zu einer endgültigen Entscheidung über den Stellenplan als 
Teil des Haushaltes 2020 und der Aufstockung des Personalbudgets um rund 
246.000 Euro zuzustimmen zu empfehlen.
 
Die konkreten umfangreichen Umsetzungserfordernisse werden in der Anlage 
dargestellt und in der Sitzung konkretisiert.

Relevanz für den Klimaschutz:
keine

Finanzielle Auswirkungen: 
Personelle Mehraufwendungen in Höhe von 370.000 € jährlich ab 2020.

Anlage/n: 



Kita-Reform: Umsetzung im Kreis Rendsburg-Eckernförde                   FD 3.1 
Vereinbarungen mit dem Vorstand des Gemeindetages am 30.07.2019           29.07.2019 
 
 EILIGER Auftrag mittelfristiger Auftrag  entspannter Auftrag 
 

Thema Bisherige Regelung Aktuelle  
Umsetzung im Kreis  

Übergangsphase  Neuregelung Ideen zur Umsetzung im Kreis Offene Fragen/ Klärungsbedarf 

Bedarfs-
planung 
 

Zuständig nach dem SGB VIII ist der 
Kreis als örtlicher Träger der Jugend-
hilfe. 
Nach dem KitaG gemeinsam (die 
Kommunen unterstützen die Bedarfs-
planung des Kreises). 

Gemeinden erheben Bedarfe eigen-
ständig und melden diese an den 
Kreis.  
Der JHA beschließt nur formal die 
Änderungen zum Bedarfsplan.  
Der Kreis führt den Gesamtplan zu-
sammen und prüft lediglich die Plau-
sibilität. 
Die Gemeinden setzen den Bedarf um 
nach dem Motto  
„Wer bestellt – bezahlt“. 

Der Kreis ist verantwortlich.  
Das „Bestellerprinzip“ bleibt durch die 
Restkostenverantwortung  der Ge-
meinden bestehen. 
Übungsphase: 
Monatlich (immer aktuell) sind Zahlen 
zu erheben und anzupassen. 
Zweigeteilte Bedarfsplanung: 

1) Platzangebot  
2) Trägerauswahl 

 
Finanzierungsfolgen: 

 Das Defizit zwischen subjekt- und 
objektbezogener Förderung trägt 
der Kreis. 

 Fehlende Elternbeiträge tragen die 
Träger. 

 Konvergenzkosten tragen die Ge-
meinden. 

Der Kreis ist verantwortlich. 
Das Bestellerprinzip fällt unmittelbar 
weg. Restkostenverantwortung der Ge-
meinde besteht nicht mehr. 
 
Zweigeteilte Bedarfsplanung: 

1) Platzangebot  
2) Trägerauswahl 
 

Finanzierungsfolgen: 

 Das Defizit zwischen subjekt- und ob-
jektbezogener Förderung trägt der 
Kreis. 

 Fehlende Elternbeiträge tragen die 
Träger. 

 Konvergenzkosten für nicht gelunge-
nen Transfer auf SQKM sind nicht ge-
klärt. 

 Gemeinden können über den Standard 
Bedarfe ermitteln und auch finanzie-
ren. 

 Auch der Kreis kann ergänzende 
Schwerpunkte setzen und fördern. 

 

 Monatliche Fortschreibung des 
Bedarfsplans durch den Kreis wird 
notwendig. 

 Die Planungsdaten liegen bisher 
nicht vor. 

 Kreisweite Regelungen zur Be-
darfsplanung werden notwendig 
(gleichartige Kriterien). 

 Transparente Richtlinien/ Arbeits-
hilfen,  

 Fehlbelegungen müssen Konse-
quenzen haben. Vereinbarungen 
zum Umgang. 

 Abstimmungs-gremium Kreis/ 
Gemeinden. 

 Überregionale Bedarfsplanung zur 
Bedarfsdeckung. 

 Personalbedarf beim Kreis. 
 

Konkurrenz als Risiko. 
 
Gibt es noch kommunale Entschei-
dungs-kompetenz in den Gemeinden? 
 
Demografische Entwicklung im Kon-
text von konkreter Planung vor Ort 
(städtebaurechtl. Entwicklung). 
 
Betreuungsquotenentwicklung ist un-
klar durch gedeckelten Elternbeitrag, 
Sozialstaffelausweitung  und Wunsch- 
und Wahlrecht. 
 
Zeitliches und finanzielles Risiko für 
die kommunale Familie. 
 
 
 
 

Anmeldung 
des Bedarfs  
 

SGB VIII: 
Anspruch richtet sich gegen den örtli-
chen Träger der Jugendhilfe = Kreis. 
 
KitaG: 
Gewährleistungspflicht liegt bei den 
Kommunen. 
 
Anzeige mindestens 3 Monate vorher 
(Rechtssprechung)  

Regional unterschiedlich. 
 
Anmeldung beim Amt/ Gemeinde oder 
sogar in den Kitas. 
 Doppelanmeldungen als Risiko. 
 
Meldung beim Kreis, wenn kein be-
darfsgerechter Platz vorhanden ist. 
Überregionale Unterstützung.  

Anmeldung über Kita-Datenbank oder 
durch Vorsprache in der Kita, die die 
Anmeldung in der Datenbank erfassen 
soll. 

Anmeldung über Kita-Datenbank als 
Vorgabe. 

Steuerung weiterhin vor Ort.  
 
Bereitstellung der Struktur durch den 
Kreis.  
 
Formale Anmeldung/ Anzeige des 
Bedarfs ist notwendig (Geltendma-
chung des Rechtsanspruches). 
 
Verlagerung des Aufwandes (IT Er-
fassung) in die Kitas = neue Aufgabe 
zu Lasten der pädagogischen Arbeit.  
 
Aufnahmekriterien müssen einheit-
lich definiert werden. 
 

Tatsächliche Nutzbarkeit der Daten-
bank. 
 
Schnittstelle zu vorhandener IT-
Struktur. 
 
Nutzung durch die Tagespflege ist 
unklar. 
 
Rechtswirkung der online-Anmeldung. 
 
Wie kann die Platzvergabe gesteuert 
(Vorrang gemeindeeigener Kinder vor 
Wunsch- und Wahlrecht). 

Datenbank 
 

§ 8a KiTaG 
 
§ 8 Abs. 5 KiTaG 
 KiTaDBVO 
 
Freiwillige Teilnahme 

Jede Gemeinde hat ein eigenes Kita- 
Verwaltungsprogramm 
z. B. Nordholz 
 
Geringe Teilnahme an der landeswei-
ten Datenbank. 
 
Grundlage für Bezuschussung sind 
die Plätze im Bedarfsplan. 

§ 3 und § 33 Gesetzesentwurf 
 
Verpflichtende Teilnahme für alle, 
auch die Tagespflege. 
 
Grundlage für die Bezuschussung ist 
die Datenbank. 
 
Keine Übergangsregelung vorgese-
hen. 

§ 3 und § 33 Gesetzesentwurf 
 
Verpflichtende Teilnahme 
Für alle, auch die Tagespflege. 
 
Grundlage für die Bezuschussung ist die 
Datenbank 

Anwendertreffen 
 
Übergangslösung notwendig, da nicht 
alle Träger zum 01.08.2020 mit der 
Datenbank arbeiten können. 
 
Vereinbarung mit dem Land zur Nut-
zung von Bedarfsplan und Belegungs-
listen. 
 

-Kriterien der DB decken nicht alle 
Bedarfe ab. 
-Schnittstellen zur regionalen IT. 
- Können Veränderungen 
rückwirkend in die Datenbank einge-
geben werden und auch finanzielle 
Auswirkungen haben? 
- Steuerung und Verantwortung un-
klar. 
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Thema Bisherige Regelung Aktuelle  
Umsetzung im Kreis  

Übergangsphase  Neuregelung Ideen zur Umsetzung im Kreis Offene Fragen/ Klärungsbedarf 

Verhand-
lungen mit 
freien Trä-
gern 
 

§ 25 (4) KiTaG = Standortgemeinde 
und freier Träger haben eine  Verein-
barung zur Finanzierung der unge-
deckten Betriebskosten abzuschlie-
ßen.  
 
§ 25 (1) Nr. 5 KiTaG sieht  Eigenleis-
tungen des Trägers als Finanzie-
rungsbestandteil vor. Das Gesetz 
macht jedoch keine Vorgaben für die 
Höhe der Finanzierungsanteile oder 
die sonstigen Inhalte der Vereinba-
rung, dies ist Verhandlungssache. 
 

Umsetzung in alleiniger Verantwor-
tung der Standortgemeinden.  
Kreis prüft im Rahmen der Erteilung 
der Betriebserlaubnis formale Aspek-
te, nicht die finanzierungsrelevanten 
Punkte. 
 

Es gibt eine nicht-verbindliche Mus-
tervereinbarung  vom LRH. Die Aus-
gestaltung der Vereinbarungen erfolgt 
individuell vor Ort. 
 

Finanzierungsanteil des freien Trägers 
kreisweit höchst unterschiedlich. 
 
Restkostenrisiko = Standortgemeinde 

Anpassung  Finanzierungs-
vereinbarungen zum 01.08.2020 an 
das neue Gesetz notwendig. 
Insbesondere muss sichergestellt 
werden, dass die Fördervoraus-
setzungen nach Teil 4 GE vom Träger 
erfüllt werden (Mindeststandards). 
 
Eigenleistungen des freien Trägers 
können vorgesehen werden. GE sieht 
jedoch vor, dass die Eigenleistungen 
im Übergangszeitraum abgeschmol-
zen werden. 
 
Restkostenrisiko für Konvergenzkos-
ten = Standortgemeinde 

Keine Finanzierungs-vereinbarungen 
mehr erforderlich, da Finanzierung über 
SQKM und Auszahlung direkt an die 
Träger erfolgt. 
 
Keine Eigenleistungen der Träger mehr 
vorgesehen. 
 
Bei gewollter Qualität über den Mindest-
standards müssen sich Standortgemein-
de und freier Träger über die Finanzie-
rung dieser Mehrkosten verständigen. 
 
Nicht geregelt sind die Konvergenzkos-
ten, die durch das SQKM nicht abge-
deckt sind. 

 Beratung und Unterstützung der 
Kommunen durch den Kreis im 
Übergang.  

 
 Erarbeitung von Hinweisen für die 

Kommunen zur rechtskonformen 
Anpassungen der  bestehenden 
Finanzierungsvereinbarungen. 

 
 Betriebswirtschaftliche Betrach-

tung erforderlich. 
 
 Personalbedarf beim Kreis. 
 

Verantwortung für Delta zwischen 
SQKM-Förderung und IST-Kosten ist 
unklar. 
  
Schwieriger Prozess zu erwarten, 
wenn IST-Kosten höher liegen und auf 
SQKM-Niveau abgeschmolzen wer-
den müssen. Sinkt die Qualität? 
 
Ggf. steigen freie Träger aus dem 
Betrieb von Einrichtungen aus oder 
drohen damit. 
Druck für die Standortgemeinden. 
 
Mehrbelastung des Kreises: Auswir-
kungen auf Kreisumlage? 
 

Förderung/ 
Auszahlung 
der Landes-
zuschüsse 
 

§ 25 KitaG =  
Betriebsförderung durch das Land 
(feste Fördersumme) fließt den Krei-
sen zu; dazu etliche Förderprogram-
me des Landes. 
 
jährliche Zuweisung!! 

Weiterleitung BK-Förderung an die 
Träger = eigener Verteilungsmaßstab 
des Kreises („Platzbudget“ auf Grund-
lage der im Bedarfsplan erfassten 
Plätze, Öffnungszeiten, U3/Ü3/I-
Gruppen usw.= „objektbezogene 
Förderung“)  

-Landeszuschüsse: Finanzierungsan-
teil nach SQKM pro tatsächlich be-
treutem Kind unter Berücksichtigung 
der Betreuungszeit fließt an den Kreis  
-Weiterleitung durch den Kreis an die 
Standortgemeinden: 
pauschale gruppenbezogene För-
derung nach SQKM. Wohngemein-
denanteile sowie die „Übernahme“ 
des Defizits zwischen subjekt- und 
objektbezogener Förderung sind ent-
halten, ggf. Ausgleich für Struktur-
nachteile. 
-Weiterleitung der Mittel von Standort-
gemeinde an Träger  

-Landeszuschüsse: Finanzierungsanteil 
nach SQKM pro tatsächlich betreutes 
Kind unter Berücksichtigung der Be-
treuungszeit fließt an den Kreis 
- Weiterleitung durch den Kreis an die  
Träger: 
pauschale gruppenbezogene Förde-
rung nach SQKM Wohngemeindenan-
teile sowie die „Übernahme“ des Defizits 
zwischen subjekt- und objektbezogener 
Förderung sind enthalten, ggf. Ausgleich 
für Strukturnachteile. 
-Restkosten durch Konvergenz nicht 
geklärt. 

Monatliche Fortschreibung der tat-
sächlichen Belegungszahlen/ 
Nutzungszeiten. 
 
Monatliche Auszahlung vorgesehen 
– hier Verständigung auf kreisin-
terne Lösungen prüfen. 
 
(Festlegung von Kriterien zur Definiti-
on von Strukturnachteilen). 
 
weiteres: siehe Ausführungen zur 
Bedarfsplanung 

Unterjährig stark abweichende Zu-
schüsse, Abweichungen im Delta 
zwischen subjekt- und objektbezoge-
ner Bezuschussung im Jahresdurch-
schnitt nicht kalkulierbar. 
Ziel muss sein, die Plätze bestmöglich 
zu besetzen, Qualität leidet. 
 
Achtung Liquidität des Kreises: 
 
GE sieht monatliche Auszahlung 
durch den Kreis vor – Landeszu-
schüsse kommen nur 2x im Jahr. 
 
 
 

Förderungs-
anteil der 
Standort-
gemeinde  
 

 Nach Maßgabe der Trägerverträge 
entweder Defizitabdeckung oder 
Festbetragsfinanzierung.   
Bei eigener Trägerschaft Defizitabde-
ckung. 

Vollständige Restkostenverantwortung 
der Gemeinde.  
Keine Kostenausgleichs-einnahmen, 
dafür aber objektbezogene Förderung 
durch den Kreis.  
Abweichungsrisiko vom SQKM trägt 
die Gemeinde vollständig, auch ohne 
diese steuern zu können. 
Weitere Standards über dem SQKM 
trägt allein die Standortgemeinde  

Strukturelle und Auslastungsrisiken ge-
hen auf den Kreis über.  
Strukturelle Risiken bestehen möglicher 
Weise in teurem Personalkörper, hohen 
Gebäude- und Betriebskosten, der Sozi-
alstruktur etc. 
 
Weitere Standards über dem SQKM 
trägt allein die Standortgemeinde 

Trägerverträge müssen auf SQKM im 
Übergang angepasst werden, Ver-
handlungsunterstützung durch den 
Kreis im Übergang und für ein einheit-
liches Verständnis ist erforderlich. 
 
 Personalbedarf beim Kreis. 
 

Modell für einfache Abrechnung mo-
natlich muss gefunden werden oder 
eine kreisinterne abweichende Rege-
lung zur Verrechnung gefunden wer-
den. 

Förde-
rungsanteil 
der Wohnor-
tgemeinden 
 

Einheitliche Vorgabe Kreis RD zum 
Kostenausgleichssatz (§ 25 a KitaG) 

Kostenausgleich oder Finanzierungs-
vereinbarungen mit Standortgemein-
den. 

Monatlich ggf. unterschiedliche Beträ-
ge an den Kreis, nach Alter des Kin-
des, Betreuungsform und Umfang 

Wie im Übergang Ggf. vorläufig bis zur Betriebsfähigkeit 
der Kita-Datenbank Verrechnung nur 
pauschal nach geborenen Kindern 
und Altersstufen; Belegungslisten etc. 
Notlösung muss geschaffen werden. 

Könnte dies untereinander vereinbart 
werden? 
 
Fraglich bleibt die Berücksichtigung 
der Tagespflege an der Kita-
Datenbank (freiwillige Basis oder Auf-
gabe im Kreis?). 
 

Förde-
rungsanteil 
des Kreises  
 

§ 25 KitaG 
Zuschuss vorgesehen. 

Durch Beschluss freiwillig 2 Mio. zzgl.  
„fiktiver“ Anteil an den Konnexitätsmit-
teln.   

Möglicher Weise wie heute bis zur 
Neuregelung, zusätzlich Defizit zwi-
schen subjekt- und objektbezogener 
Förderung. 

Kreis deckt erhöhten Sozialstaffelauf-
wand, neben Auslastungsrisiko und 
Strukturausgleich ab. Deutliche Steige-
rung erwartet. 

Veränderungen müssen dokumentiert 
u. evaluiert werden, ohne hohen zeitli-
chen Einsatz mit hoher Kompetenz 
von zusätzlichem Personal nicht leist-
bar. Vereinbarung zum Umgang mit 
dem Delta im Übergang. 
 

Ist die Personalaufstockung beim 
Kreis zum 01.01.2020 möglich, zum 
01.08.2020 muss alles laufen. 
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Thema Bisherige Regelung Aktuelle  
Umsetzung im Kreis  

Übergangsphase  Neuregelung Ideen zur Umsetzung im Kreis Offene Fragen/ Klärungsbedarf 

Restkosten  
 

Bisher Gewährleistungspflicht  der 
Gemeinden, lediglich Bezuschussung 
nach § 25 KitaG durch den Kreis, das 
Land etc. 

Gemeinden tragen volle Restkosten-
verantwortung. 

Der Kreis leitet die Zuschüsse an die 
Gemeinden weiter und trägt das Del-
ta zwischen subjekt- und objektbezo-
gener Förderung. Die 
Restkosten aus Konvergenz tragen 
weiterhin die Gemeinden. 

Restkostenverlagerung? 
Kreis zieht Zuschüsse vom Land und 
den Wohnortgemeinden ein und leitet 
den Zuschuss an die Träger weiter. 
Rechtsanspruch auf Zuschuss, auch 
wenn der Einzug von Land und Wohnor-
tgemeinde niedriger ausfällt. Wer die 
Konvergenzkosten für Einrichtungen 
trägt, die über den Ausgaben des SQKM 
liegt, ist unklar. 

Doppelfinanzierung/ Verrechnung 
zunächst mit Wohnortgemeinden ver-
hindern, wenn diese auch Standort-
gemeinde sind (Gegenrechnung mög-
lich?). 
Vereinbarung zum Verfahren und zum 
Risiko der Restkostenfinanzierung. 
Gemeindetagsmodell intern umsetz-
bar? 
Verantwortung im Kontext der 
Kreisumlage verhandeln. 
 

Das Finanzierungsrisiko lässt sich 
durch viele unbekannte Parameter 
nicht berechnen.  
Die Differenz im Jahresverlauf bei den 
monatlichen Abrechnungen ist groß 
(Plätze sind Anfang des Kitajahres 
noch nicht besetzt = kein Geld vom 
Land!). 
Liquidität des Kreises und der Ge-
meinden. 

Struktur-
ausgleiche  
 

  Diesen Ausgleich gab es in dieser 
Form nie, weil zum einen keine Plätze 
frei blieben und zum anderen der 
Kreis sich an der Kita-Finanzierung 
beteiligt (Stichwort: 2 Mio.) 

Strukturnachteile werden noch nicht 
gezahlt, deren etwaige Notwendigkeit 
soll in der Übergangsphase vom sog. 
Fachgremium evaluiert werden § 56, § 
57 Abs. 2 Ziffer 1 letzter Satz, § 58 
Abs. 1 S. 2  

§ 15 Abs.2 : Ausgleich von Strukturnach-
teilen über das SQKM hinaus durch den 
örtl. Träger der Jugendhilfe 
 
Finanzierungsrisiko nicht schätzbar. 

Festlegung von Kriterien zur Definition 
von Strukturnachteilen.  
ZIEL: so wenig Kriterien wie möglich, 
weil hierdurch zusätzliche Kosten 
beim Kreis und damit für die Kreisum-
lage generiert werden.  
 

Da das Fachgremium evaluiert, müss-
te es die Zielrichtung: welche Struktur 
ist denn benachteiligt - definieren.  
 
Ausstattung, Gebäude, Personal, 
Sozialdaten etc. 

Ergänzende 
Förderung 

keine explizite, da meist Restkostenfi-
nanzierung 

Kommunen Restkosten, Kreisanteil 
als allgemeiner Zuschuss. 

 § 16 ergänzende Förderung der 
Standortgemeinden und des örtl. Träger 
der Jugendhilfe für z.B. Verfügungszei-
ten, Mittagessen möglich nach Maßgabe 
des Haushalts. 
 

Kommunale Verständigung vor Ort. 
Schwerpunkte durch den JHA mög-
lich. 
 
 

Abgrenzung zum Strukturausgleich 
notwendig. 

Ausbau des 
Betreu-
ungsange-
botes 
 

Gewährleistungspflicht liegt bei den 
Kommunen 

Gewährleistungspflicht liegt bei den 
Kommunen, Kreis berät bei Ausbau. 
Kreis muss den Rechtsanspruch si-
chern, daher GEMEINSAME Aufgabe. 
Weitergabe der Fördermittel von Bund 
und Land als Zuwendung durch den 
Kreis. 

Gewährleistungspflicht liegt bei den 
Kommunen, Kreis berät bei Ausbau. 
Kreis muss den Rechtsanspruch si-
chern, daher GEMEINSAME Aufgabe. 
Weitergabe der Fördermittel von Bund 
und Land als Zuwendung durch den 
Kreis. 

Gewährleistungspflicht liegt bei den 
Kommunen, Kreis berät bei Ausbau. 
Kreis muss den Rechtsanspruch si-
chern, daher GEMEINSAME Aufgabe. 
Weitergabe der Fördermittel von Bund 
und Land als Zuwendung durch den 
Kreis. 
ABER Finanzverantwortung ist verla-
gert. 

Vereinbarungen zum Ausbau, zum 
Nachweis der Bedarfe, Risiko des 
Leerstandes verhindern. Regulierung 
durch Finanzverantwortung vor Ort ist 
entfallen. 
Regelungen zur Ausschreibung wer-
den komplizierter: jede Gruppe ist 
durch die Gemeinde neu auszu-
schreiben, der Kreis entscheidet über 
die Aufnahme in den Bedarfsplan. 
 
Verabredungen zum Verfahren erfor-
derlich. 
 

Risiko Stillstand im Ausbau. 
 
Bisher hohes Engagement der Kom-
munen.  
 
Risiko liegt im Verlust des Verantwor-
tungsbewusstseins in den Kommu-
nen, da die Steuerung des Bedarfs 
durch den Kreis erfolgt. Die Gemein-
den sind nur noch umsetzungsbefugt.  

Heim-
aufsicht 
 

Kreis als untere Landesbehörde Kreis berät und unterstützt die Kom-
munen, Ordnungsverwaltung für Ge-
nehmigungen und bei Beschwerden. 

Aufgabe bleibt bestehen, zusätzlicher 
Aufwand durch Anforderungen an 
Räumlichkeiten und Veränderungen 
an Personalschlüssel. Gruppenan-
passungen und Betriebserlaubnisse 
werden häufiger notwendig. 
Zusätzlich Auftrag: Überleitung in 
SQKM. 

Aufgabe bleibt bestehen, zusätzlicher 
Aufwand durch Anforderungen an 
Räumlichkeiten und Veränderungen an 
Personalschlüssel. Gruppenanpassun-
gen und Betriebserlaubnisse werden 
häufiger notwendig. 
Aufsicht über die Einhaltung von SQKM. 

Personal Heimaufsicht zunächst kon-
stant, dafür zusätzliche Aufgaben in 
der betriebswirtschaftlichen Betrach-
tung, Einhaltung von Standards etc. 
 
 Personalbedarf beim Kreis. 
 
 
 

 

Tagespflege § 22 ff. SGB VIII der örtliche Träger = 
der Kreis ist vollständig verantwortlich. 

Der Kreis übernimmt die finanzielle 
Förderung der Tagespflege im vollen 
Umfang. 
Freiwillige Zuschüsse der Gemeinden 
in der Betreuung U 3  
(1 € Projekt). Tagespflege sichert den 
Rechtsanspruch U 3. Vermittlungsar-
beit findet gemeinsam statt. 

Tagespflege wird über SQKM finan-
ziert, Verlagerung der finanziellen 
Belastung auf die Gemeinden. 
Delta zwischen subjekt- und objektbe-
zogener Förderung sowie die Abwick-
lung der Verwaltung liegt bei den 
Kreisen. 

Tagespflege wird über SQKM finanziert, 
Verlagerung der finanziellen Belastung 
auf die Gemeinden. 
Delta zwischen subjekt- und objektbezo-
gener Förderung sowie die Abwicklung 
der Verwaltung liegt bei den Kreisen. 

Berechnung bleibt zentral. 
 
Höhe des Zuschusses muss festge-
legt werden, da der GE nur einen 
Mindestsatz festlegt. 
 
Strukturelle Nachteile in der Tages-
pflege definieren (Qualifizierung, länd-
liche Lage). 

Umgang mit institutioneller Tagespfle-
ge klären (nicht mehr vorgesehen, 
Überleitung in Kleinstkrippengruppe 
scheitert an Qualifikation?). 



Kita-Reform: Umsetzung im Kreis Rendsburg-Eckernförde                   FD 3.1 
Vereinbarungen mit dem Vorstand des Gemeindetages am 30.07.2019           29.07.2019 
 

Thema Bisherige Regelung Aktuelle  
Umsetzung im Kreis  

Übergangsphase  Neuregelung Ideen zur Umsetzung im Kreis Offene Fragen/ Klärungsbedarf 

EGH  
I-Plätze 
(teilstatio-
när) 
ambulant 

Anspruch aus dem SGB XII 
(80/ 20) Regel der Finanzierung. 

Gemeinden schaffen Angebot, 
EGH des Kreises bewilligt, Land er-
stattet 80 %. 
Keine Elternbeiträge. 

Im SQKM werden die I-Plätze voll zu 
Lasten der Jugendhilfe geführt. Das 
Land zahlt nur über die EGH nur noch 
Fachleistungsstunden für Einzelin-
tegration (ambulante Leistungen). Die 
Inklusion wird mit Macht durch ge-
drückt, alle I-Plätze des Kreises ste-
hen unter Vorbehalt durch unklare 
Finanzierung (trotz steigender Bedar-
fe). Eltern müssen Beiträge für die 
Betreuung behinderter Kinder zahlen. 

Im SQKM werden die I-Plätze voll zu 
Lasten der Jugendhilfe geführt. Das 
Land zahlt nur über die EGH nur noch 
Fachleistungsstunden für Einzelintegra-
tion (ambulante Leistungen). Die Inklusi-
on wird mit Macht durch gedrückt, alle I-
Plätze des Kreises stehen unter Vorbe-
halt durch unklare Finanzierung (trotz 
steigender Bedarfe). Eltern müssen Bei-
träge für die Betreuung behinderter Kin-
der zahlen. 

Vereinbarung zum Umgang mit den I-
Gruppen finden. 
 
Information der Träger der Integrati-
onsplätze. 
 
Erhöhtes Finanzierungsrisiko für Kreis 
und Gemeinden bewerten. 

Gibt es Übergangslösungen der Ein-
gliederungshilfen? 
 
Wie soll der Bedarf für schwerstmehr-
fach behinderte Kinder gedeckt wer-
den, wenn das Angebot eines I-
Platzes für die Träger nicht mehr at-
traktiv ist? 

 
 
Votum der Arbeitsgruppe: Das Ziel bleibt eine weitere Verständigung und ein Erhalt der guten Zusammenarbeit in der kommunalen Familie des Kreises. Es werden themenbezogene Arbeitsgruppen zur weiteren Bearbeitung 
der aufgezeigten Risikofelder notwendig. Die Zeitschiene ist eng und erfordert die Mitwirkung aller Beteiligten. 
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